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"MEMORIALE [DER KANZLEI IM THURGAU?1 DEN STREIT] BETREFFEND
[ZWISCHEN DER HERRSCHAFT] FRÖWDENFELSS UNDT STAIN AHM
RHAYN"2

"Es werde 1 Einem Lobl . Standt [ d . h . Bürgermeister und Rat von ] Zürich
4 5

[dem Vorort der eidg . Orte ] Zweifels ohne vorhin schon bekhanth
Sein*4* 6 , Was Sich Unlengst Zwischen Jhro Fürstl . Gn. zuo Einsidlen [Ra¬
phael Gottrau ] Ratione ihrer Herrschafft Fröwdenfelss oder Eschenz
[ - Eschenz gehörte zu Freudenfeis , einer Herrschaft der Abtei Einsie¬
deln - ] Eines , und Einer Benachbarthen Statt Stain ahm Rhayn andern-
theils für eine Missverständtnuss und Rechts Streith in deme erhoben,

das disere Krafft ihrer habenten grädt : undt Niderlaagsgerechtigkeith
befüegt zuo sein vermeinth alles bey gefrornem [ Unter - ] See Von Lindaw
herabkommende und zuo Eschenz ausländente Saltz in ihre Schiff umbzuo-
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laden , und mit exclusion deren Von gedachtem Eschenz weiters zuver-
füehren . Eine Herrschafft Fröwdenfelss hingegen darvorhalten wollen,
das deren von Stain vorgeschüzte grädt : und Niderlaagsgerechtigkheith
Sich nit aussert dero . . . [ Gerechtigkeiten ] extendieren , noch anderen
benachparthen [ Gerichts - ] Herrschafften [ im Thurgau ] ahn ihren habenten
Rechten einigen Nachtheyll gebähren könne , Sich haubtsächlich fundie-

7
rende auf einen zuo Baden Anno . . . ergangnen abscheidt , welcher denen
von Stain , Eschenz und Mammeren [ - von 1687 an war Mammern eine Herr¬
schaft der Abtei Rheinau - ] in abfiiehrung derley Waahren gleiches
Recht zuleget.
Nachdeme nun die parteyen (ohnerachtet alles von hiesigem Landtvogtey-
ambt gethonen Holmeinenten Einrathens ) Sich giiethlichen nicht verein¬
bahren können , mithin der Streith rechtlichen anhero getragen , ist die
Urtheyl dahin ausgefallen , das Weillen die zuo Baaden vormahlen er-
theilthe Erkhandtnuss umb Etwas obscur und Ungleich zu verstehen 0 , als
Solle die nöthige Erleiiterung darüber bey künfftiger Jahrrechnung [ vomg
30 . Juni 1697 in Baden ] Eingehalthen werden , mit dem hinzuethuen , das
Man von Obrigkeiths [ d . h . der im Thurgau reg . Orte ] wegen eine güeth-
liche Composition nachmahlen gern sehen thete . Wan nun Solche wider
besser verhoffen bis dato keinen Platz finden mögen , und das geschafft
beederseits auf die Reputation genommen zuo sein scheinet , mithin aber
der Streith ahn ihme Selbst , also beschaffen , das gewisslich das Spill
(wie Man pflegt zuo sagen ) die Hertzen nicht ertragen mag : als Habe
Man tragenten ambtshalber schuldig zuo sein erachtet , nachmahlen auf
weissende Weeg zuo gedenckhen , wie zu verhüetung so viller Wolerspar-
then Cösten und beybehaltung bishero gepflogner beederseyts wohl er-
sprossnen guethen Nachparschafft die Sachen in Freü [n] dtligkeith ohne
fernere Weiterung beygelegt werden könten , dis Seits darvorhaltende,
dass Herr Seckhelmeister [ von Zürich Hans Heinrich ] Rhan [ =Rahn] 10
dass beste Mitell und Jnstrument hierzuo sein könte , Wofern Jhme be¬
lieben möchte , Es dahin einzuerichten , das von Seithen Lobl . Standts
Zürich die von Stain zuo Einem güetlichen auf der Vernunfft und Bil-
ligkeith gegründten Verglich ** ernstlichen angewisen wurden , da man
Jndessen und auf Solchen Fahl gegen Einsidlen ein gleiches vorzuokeren
disseits gesinth were . Vor disem als die parteyen umb sich zu verglei¬
chen , auch zuosammengetrethen , hafftete Es ahn deme , das die von Stain
drey 12  theill von dem ankhommenden Saltz abzuefüehren , die von Eschenz
aber den hallben theill für sich angesprochen , ohngeachtet Sie von
Rechtswegen alles prätendieren zu können vermeinen wollen , Wenigist
der halben theill für Sich angesprochen ; welches letstere Namblichen
die gleiche abtheillung hiesiges Landtvogteyambt aus zerschiedenen
guethen gründt undt motiven nicht Unbillich zuo sein gedünckht und
eine Statt Stain umbsovill Ehender annemmen könte , als der Badische



abscheidt denen von Stein , Eschenz und Mammern , wie obvermelt , glei¬
ches Recht einraumet , undt Entliehen der ganze Streith Eine so Kost¬

bahre und Vertriessliche Rechtsyebung gewiiss nicht meritieren thueth ”.

1 ) Damals war Beat Jakob II . Zurlauben Landvogt im Thurgau.
2 ) ln den gedruckten EA findet sich darüber nichts verzeichnet , s . aber

AH 56/66 und AH 54/97.
3 ) Dieses Wort ist durchgestrichen , darüber steht : "ist ” .
4 ) Die letzten 3 Wörter sind durchgestrichen.
5 ) s . AH 102/20 , 22 6) Dieses Wort ist durchgestrichen.
7) Platz für die Jahrzahl ausgespart.
8) "Umb Etwas obscur und . . . zu verstehen " ist durchgestrichen.
9 ) s . EA VI 2 , 665 (Nr . 357 ) . Stadt und Amt Zug war dabei u . a . durch Beat

Kaspar Zurlauben vertreten . Auch unter dieser Jahrrechnung findet sich
in den gedruckten EA nichts verzeichnet.

10 ) "Herr Seckhelmelster Rhan ” ist durchgestrichen.
11 ) Die letzten 7 Wörter sind durchgestrichen.
12 ) Durchgestrichen , darüber steht "zwey ” .
13 ) Von "Wenigist der halben thelll ” bis hieher ist der Text durchgestri¬

chen.
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